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der Landeshauptstadt
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Dezernat: [ / Fachdienst Soziales
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Beratung und Beschlussfassung

Dezernentenberatung

Hauptausschuss

Ausschuss fir Bildung, Soziales und Sport
Hauptausschuss

Stadtvertretung

Betreff

Standortentscheidung fir die Errichtung einer zweiten Gemeinschaftsunterkunft ftr
Asylbewerber

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschlief3t, an dem Standort Benno-Vélkner-Str. 7-15 in Schwerin
Krebsforden, einen zweiten Standort flr eine Gemeinschaftsunterkunft fir Asylbewerber
herzurichten. Der Standort dient insbesondere der Unterbringung vulnerabler Personen.

Begrundung

1. Sachverhalt / Problem

Der Landeshauptstadt Schwerin obliegt die Fliichtlingsunterbringung als Pflichtaufgabe des
Ubertragenen Wirkungskreises. Die damit verbundenen finanziellen Aufwendungen werden
durch das Land nach den Mal3gaben des Fliichtlingsaufnahmegesetzes (FIAG M-V) erstat-
tet.

Es besteht Einigkeit mit dem Landesamt fur innere Verwaltung, dass fir eine zukunftsorien-
tierte Unterbringung der zugewiesenen Flichtlinge in Schwerin Platzkapazitaten von insge-
samt rd. 350 - 380 Platzen bereitgestellt werden sollen.

Es soll daher eine zweite Gemeinschaftsunterkunft mit einer Kapazitét von 150 bis 180 Plat-
zen geschaffen werden. Bei dieser neuen Gemeinschaftsunterkunft sind besonders Aspekte
von Barrierefreiheit in Bezug auf die Unterbringung vulnerabler Personen zu gewéhrleisten.
Insbesondere soll dort die Unterbringung von Familien, alleinstehenden Frauen mit Kindern
und alleinreisenden Frauen erfolgen.

Vor Einbringung der Beschlussvorlage hat in enger Abstimmung mit dem Zentralen Gebau-
demanagement (ZGM) ein umfangreiches Markterkundungsverfahren stattgefunden. Die
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verschiedenen erarbeiteten Varianten sind in der Anlage 1 dargestellit.

Neben den in der Anlage aufgezeigten Varianten wurden auch eine Erweiterung der bereits
bestehenden Gemeinschaftsunterkunft Hamburger Allee 202-208 betrachtet, sowie die Nut-
zung der ehemaligen Berufsschule in der Johannes-Brahms-Stral3e bzw. des stadteigenen
Gebéaudes in der Friesenstralle 29. Diese Varianten scheiden jedoch aus, da es hierzu be-
reits anderslautende politische Beschllisse gibt.

Zur Ermittlung der bestgeeigneten Variante wurden verschiedene Kriterien ermittelt und ge-
wichtet. Diese sind der Anlage 2 zu entnehmen. Neben den Kosten wurden u.a. auch Fakto-
ren, wie der Einfluss auf die Segregation, die Mdglichkeit der langfristigen Nutzung sowie
die Anbindung an die Infrastruktur betrachtet. Da die Unterkunft insbesondere der Unter-
bringung von vulnerablen Gruppen dient, ist die teilweise Barrierefreiheit erforderlich.

Im Rahmen der Abwagung konnten die beiden Varianten im Stadtteil Krebsférden die
hochste (Variante E) sowie zweithdchste Punktzahl (Variante B) erreichen.

Die gleiche Punktzahl konnten die Varianten A und C, die Errichtung von Tiny-Houses, er-
reichen. Die Variante D erreichte die niedrigste Punktzahl.

Die Kosten fiir notwendige Investitionen und Unterhaltung werden nach den MalRgaben des
FIAG M-V erstattet. Grundlage fir die Herrichtung und Ausstattung der Gemeinschaftsun-
terkunft ist die Gemeinschaftsunterkunftsverordnung (GUVO).

Ziel ist es, die Gemeinschaftsunterkunft mit dem Jahresende 2026 in Betrieb nehmen zu

kdnnen. Ziel ist es zudem, die Unterkunft Werkstrae 209 mit Inbetriebnahme der neuen
Gemeinschaftsunterkunft zu schlief3en.

2. Notwendigkeit

Bei der Unterbringung von Asylbewerbern handelt es sich um eine Aufnahmeverpflichtung
nach dem Fluchtlingsaufnahmegesetz M-V. Die Entscheidung liber den Standort fallt nach
8§22 Abs. 2 KV M-V in die Entscheidungshoheit der Stadtvertretung.

3. Alternativen

Die Stadtvertretung entscheidet sich fiir eine andere Variante aus der Darstellung im Sach-
verhalt.

4. Auswirkungen

[ ] Lebensverhéaltnisse von Familien:

[ ] Wirtschafts- / Arbeitsmarkt:

[ ] Klima/Umwelt:

[ ] Gesundheit:
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5. Darstellung der finanziellen Auswirkungen auf das Jahresergebnis / die Liquiditat

Der vorgeschlagene Beschluss ist haushaltsrelevant

X ja (bitte Unterabschnitt a) bis f) ausfiillen), vollstéandige Refinanzierung der Kosten fiir die Gemein-
schaftsunterkunft nach Fluchtlingsaufnahmegesetz M-V

[ ] nein

a) Handelt es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe:
X ja
[ ] nein, der Beschlussgegenstand ist allerdings aus folgenden Griinden von tibergeordne-

tem Stadtinteresse:

Zur Erfullung der freiwilligen Aufgabe wird folgende Deckung herangezogen:

b) Sind Uber- bzw. auRerplanmafige Aufwendungen / Auszahlungen erforderlich?
[]ja, die Deckung erfolgt aus:
X nein.

c) Bei investiven MalRnahmen:
Ist die MaRnahme im Haushalt veranschlagt?
[ ] ja, MaRnahmenbezeichnung (MafRnahmennummer)

X nein - Die Gemeinschaftsunterkunft wird zunachst nicht im Haushalt veranschlagt, da
keine Veranschlagungsreife vorliegt. Aufgrund der vollstandigen Refinanzierung ist eine
Veranschlagung der im Jahr 2025 berechneten Investition dann sogleich nicht nachtrags-
haushaltspflichtig (vgl. 8 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V).

d) Drittmitteldarstellung:
Die Gemeinschaftsunterkunft wird vollstandig nach dem FIAG M-V refinanziert.

e) Welche Beitrage leistet der Beschlussgegenstand fur die Konsolidierung des aktuellen

Haushaltes: ---

f) Welche Beitrage leistet der Beschlussgegenstand fiir die Konsolidierung kiinftiger Haus-

halte: ---
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Anlagen:
Anlage 1 - Unterbringung besonderer Bedarfsgruppen

Anlage 2 - Bewertungsmatrix GU-Varianten

gez. Dr. Rico Badenschier
Oberblrgermeister

4/4




	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Kontrollkästchen1
	Kontrollkästchen2
	FAuswirkung
	Anlage

